
Beschlussvorschlag geändert  

  

 
 
 
Änderungsantrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Hauptausschuss 16.02.2022 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 23.02.2022 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Beschlussvorlage - Neufassung 

der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine 
Ausschüsse Vorlagen Nr.: VII/2021/02811 – 

  
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die anliegende Geschäftsordnung für den 
Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse mit folgender Änderung: 

 
1. § 8 (4)    

 
Jedes Mitglied des Stadtrates ist berechtigt, in der Sitzung zwei mündliche    
Anfragen zu verschiedenen Themen, zuzüglich Nachfragen, an den 
Oberbürgermeister zu richten. Sie sind zu Protokoll zu nehmen. Mündliche Anfragen, 
die zwei Tage vor der Sitzung des Stadtrates beim Team Ratsangelegenheiten 
schriftlich angekündigt worden sind, sollen in der Sitzung durch die Verwaltung 
beantwortet werden. Für die Anfragen und deren Beantwortung steht je Sitzung ein 
Zeitraum von einer halben Stunde zur Verfügung. Gestellte Anfragen werden 
spätestens innerhalb eines Monats schriftlich beantwortet, sofern die Verwaltung sie 
nicht sofort beantwortet. 
 
 

 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2021/02900 
Datum:   16.02.2022 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Scholtyssek, 
Andreas 
Plandatum:     
   



   

2. § 17 (2)  
 
Auf Antrag eines Mitgliedes des Stadtrates werden bestimmte, zu benennende 
Passagen als Wortprotokolle abgefasst. Der Antrag ist schriftlich oder elektronisch bis 
zum Ablauf des auf die jeweilige Sitzung folgenden Tages (außer Samstagen sowie 
Sonn- und Feiertagen) beim Team Ratsangelegenheiten zu stellen. Das 
Wortprotokoll ist Bestandteil der Niederschrift. 

 
3. § 19 (1) 

 
Wird ein Antrag auf Aufhebung eines Beschlusses des Stadtrates abgelehnt, so 
kann ohne Vorliegen neuer Tatsachen ein entsprechender Antrag nicht vor 
Ablauf von 6 Monaten erneut behandelt werden. Wird eine Beschlussvorlage/ein 
Antrag des Stadtrates abgelehnt, so kann ohne Vorliegen neuer Tatsachen ein 
entsprechender Antrag nicht vor Ablauf von 6 Monaten erneut behandelt 
werden. 
 
 
 

 
gez. Andreas Scholtyssek 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
Begründung:  
 
 
Erfolgt mündlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)                         21.02.2022 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 23.02.2022 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Beschlussvorlage - Neufassung der 
Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse 
(Vorlagen-Nr.: VII/2021/02811) 
Vorlagen-Nr.: VII/2021/02900 
TOP: 7.1.2 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
Die Entscheidung über den geänderten Änderungsantrag – Streichung der Sperrfrist in § 19 
Abs. 1 S. 2 – obliegt dem Stadtrat. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
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